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Alois Gügler
im Rahmen der Zeitgeschichte.

Akadem. Vortrag anlässlich der Erinnerungsfeier der
Theol. Fakultät in Luzern, den 14. Februar 1927.

josef Heinrich Alois Gügler dessen Gedächtnis wir
heute anlässlich des hundertsten Jahrestages seines Todes
feierlich begehen, lebte in einer politisch aussergewöhnlich
bewegten Zeit.

Als Alois am 25. August 1782 als das dritte von vier
Kindern einer wackeren Bauernfamilie auf einem Fand-

gute zu Udligenswil im Kanton Luzern das Licht der Welt
erblickte, war der unruhige, neuerungssüchtige Geist der

sogen. Aufklärung von Frankreich her schon längst auch

in unser Vaterland eingedrungen. Wie dort, so hatte er
auch bei uns seit den zwanziger Jahren des 18. Jahrhun-
derts bereits zahlreichen Empörungen und scharfen Par-

teikämpfen gerufen. Und als nun gar gegen die Neige des

Jahrhunderts in Frankreich als Folge des selben Geistes
die grosse Revolution ausbrach, da stürzte die Sturmflut
auch über die Schweizergrenzen hinein und schlug das

morsche Gebäude der Eidgenossenschaft in Trümmer.
1797 erklärte das französische Direktorium im Einverständ-
nis mit der schweizerischen Revolutionspartei der Eid-
genossenschaft den Krieg. Sofort besetzten französische

Truppen den schweizerischen Teil des Bistums Basel; dann
rückten sie ins Innere des Landes vor und an den meisten

Orten brach schon im folgenden Jahre die alte Ordnung
zusammen. Auf den Trümmern der alten Eidgenossenschaft
aber ward 1798 die „eine und unteilbare helvetische Repu-
blik" errichtet, ein scheinbar freier Einheitsstaat, in Wirk-
lichkeit aber, politisch und kulturell, eine geknechtete Pro-
vinz Frankreichs. Unerhörte Drangsale musste nun in den

1 Die biographischen Daten dieser Skizze sind entnommen dem

Werke von Pfarrer Jos. Laurenz Schiffmann, Lebensgeschichte

des Chorherrn und Professors Aloys Giigler. 2 Bde. Augsburg, "Verlag

v. Karl Kollmann, 1S33.
2 Sein Vater Josef Gügler stammt von Risch am Zugersee, war

ein ausgezeichneter Landwirt und nebenbei — eine Seltenheit seiner Zeit
— ein eifriger Bücherleser. Seine, Mutter, Katharina Kaiser, war ge-

bürtig von Udligenswil.

folgenden vier Jahren die Schweiz ertragen. Nachdem die

heldenmütigen Verteidiger der alten Ordnung in Bern und
in der Innerschweiz blutig niedergerungen sind, wird dem

Lande die neue helvetische Verfassung mit den Bajonetten
aufgezwungen. Es folgt im Jahre 1799 die Invasion der

österreichischen und russischen Truppen in die Schweiz

zur Niederwerfung und Vertreibung der Franzosen. Doch
umsonst wird die Schweiz ein Jahr lang der Kampfplatz
fremder Fleere. Die Kriegsgreuel und das zügellose Trei-
ben der französischen Horden machen die innere und öst-
liehe Schweiz zu einer ausgesogenen und ausgeplünderten
Wüstenei, in der Not und Elend herrschen. Dazu kommen

beständige innere Parteikämpfe zwischen den Anhängern
der alten und denen der neuen Ordnung. Nicht weniger
denn viermal wird die Verfassung in den Jahren 1801 und
1802 abgeändert.

Da spielte Napoleon Bonaparte den grossmütigen
„Vermittler" zwischen den Parteien und zwang dem Lande
im Februar 1803 seinen Willen auf durch die Uebermitt-
lung einer neuen Verfassung, der „Mediationsakte". Allein
auch sie fand zehn Jahre später mit dem Sturze Napoleons
ihr Ende. Freilich wusste man nun zunächst nicht, was
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man an ihre Stelle setzen solle. Die politischen Gegensätze
machten sich in schärfstem Streite geltend. Durch den

Bundesvertrag vom August des Jahres 1815 wurde dann
die Schweiz ein Staatenbund von 22 Kantonen, die sich in
der gleichen Zeit neue Verfassungen — meist im Geiste der

Helvetik, aber mit wesentlich aristokratischem Gepräge —
gaben. Das war die sogen. „Restauration", die bis zur
Neuordnung der Verhältnisse durch die Bundesverfassung
des Jahres 1848 dauerte. —

In diese kurz skizzierte stürmische Zeit hinein fällt das

Leben des heute Gefeierten. Freilich war es dem jungen
Gügler vergönnt, auf dem abgelegenen Bauernhof am

Rooterberg eine verhältnismässig ruhige und glückliche
Frühjugend zu verleben. In die Volksschule wurde er nicht
geschickt. Dafür brachte ihm vom 7. Altersjahre an der

Vater durch Unterricht an Sonn- und Feiertagen das Lesen,
Schreiben und Rechnen bei. Bald las der Junge alles, was
ihm in die Hände fiel; mit Vorliebe che Bibel, die er bis zu
seinem 12. Lebensjahre schon wiederholt durchgelesen und
in manchen Stücken auswendig gelernt hat. Der Vater be-

stimmte ihn als einzigen männlichen Nachkommen zur
einstigen Uebernahme des Bauerngutes. Allein der stille,
schüchterne und zarte Knabe ist für Arbeiten in Feld und
Wald nicht zu gebrauchen. Wallfahrten, die er mit seinen

Eltern nach Einsiedeln unternehmen darf, wecken in sei-

nem frommen Gemüt vielmehr den heissen Wunsch, Klo-
stergeistlicher am Heiligtum im finstern Walde zu werden.

Nur schwer wird der Widerstand des Vaters gebrochen.
Aber endlich kann Alois, 13 Jahre alt, in die Klosterschule
in Einsiedeln eintreten. Hier ist er ein frommes und fleis-

siges, wenn auch etwas menschenscheues Studentlein, dem

man allgemein Wohlwollen und Liebe bezeigt. Allein schon

nach zwei Jahren reissen die Zeitereignisse den jungen
Musensohn aus den Studien heraus und vertreiben ihn

vom Gnadenorte.

Gleich beim Einbruch der Franzosen in die Schweiz,
im Frühjahr 1798, wurden die Ordensleute grossenteils
zur Flucht gezwungen und zahlreiche Klöster verheert und

geplündert. Das war die neue Freiheit, Gleichheit und

Brüderlichkeit, die Frankreich brachte! Auch der Abt und
die Konventherren von Einsiedeln flohen nach St. Gerold
im Vorarlberg, bevor General Schauenburg einrückte und
mit seinen Horden Kirche und Kloster auf vandalische
Weise verwüstete Gügler wurde als Klosteraspirant mit
auf die Flucht genommen, dann aber vom Abte in die Be-

nediktinerabtei Petershausen bei Konstanz geschickt, um
dort seine Studien fortzusetzen. Drei Jahre hindurch stu-

diert Gügler nun in Petershausen die Gymnasialfächer mit
ausgezeichnetem Erfolg, dank seiner raschen Auffassung

4 und seines vorzüglichen Gedächtnisses und unter Anlei-
tung liest er in der Klosterbücherei enorm viel zusammen.
Auch hier war er wegen seines Charakters von Professo-

ren und Mitschülern allgemein geliebt und verehrt. Was
schon dort an Charaktereigenschaften als scheinbarer Wi-
derspruch zutage trat, blieb ihm sein ganzes Leben hin-
durch: Bescheidenheit und eine gewisse Menschenscheu,
dann aber auch gelegentlich froher Uebermut und wage-
mutige Entschiedenheit. Die letztere hatte er mehrmals

s P. Fridolin S e g m ü 11 e r O. S. B., Blätter aus der Kirchen-
geschichte der Schweiz zur Zeit der Helvetik. (Beilage zum Jahresbericht
der Stiftsschule Einsiedeln 1894/9 5)

Gelegenheit zu beweisen, als in den Jahren 1799 und 1800
die Kämpfe der österreichischen Heere mit den fliehenden
und wieder zurückflutenden Franzosen wiederholt scharf
um Konstanz und das nahe Kloster Petershaüsen tobten.

Das waren unruhige Studienjahre! Damals, als die
Zeitereignisse allen Klöstern den Untergang zu bereiten
schienen, und anderseits der glaubenslose, religionsfeind-
liehe Geist der Helvetik * alles kirchliche Leben zu ersticken
drohte, fasste Gügler auf den Rat älterer Freunde hin den

Entschluss, statt ins Kloster zu treten, Weltpriester zu wer-
den und in der Welt für Gott, Kirche und Vaterland zu
wirken. Sein ganzes Leben lang erblickte er in diesem Ent-
Schlüsse den Willen und eine besondere Führung Gottes.

Im Sommer 1801 kehrte Gügler nach Vollendung sei-

ner Gymnasialzeit in die Heimat zurück. — Er hätte nun
seine Studien in der benachbarten Stadt Luzern fortsetzen
und abschliessen können; denn hier bestand als Abschluss
des Gymnasiums ein Lyzeum mit Philosophie und Theo-
lcgie, welch letztere schon lange vor der Aufhebung des

Jesuitenordens staatlicherseits als „Fakultät" organisiert
war. Die ganze Anstalt war aus dem ehemaligen Kollegium
der Gesellschaft Jesu hervorgegangen. Nach der Auf-
hebung des Ordens durch Papst Klemens XIV. (1773)
führten an ihr zuerst die ehemaligen Jesuiten-Professoren
als Weltgeistliche, nach deren Aussterben aber Franzis-
kaner-Patres aus dem Kloster zu St. Maria in der Au und
andere Geistliche den Unterricht im Auftrage des Rates

weiter. Allein gerade damals, als der junge Gügler das

Lyzeum besuchen sollte, herrschte an der Lehranstalt bei
der Mehrzahl der Professoren durchaus der von der Hei-
vetik protegierte antikirchliche Geist der liberalen Aufklä-

rung. Die Philosophie lehrte z. B. der Franziskaner-Pater
Emmeram Geiger ganz im Sinne Kants, zum grossen Ver-
drusse seines Bruders, des berühmten Professors und Chor-
herrn Franz Geiger der ein Führer war im Kampfe g e-

gen die Aufklärung. Diese Verhältnisse mögen Gügler
veranlasst haben, im Spätherbst 1801 nach Solothurn zu
ziehen, um am dortigen Lyzeum, das eine ähnliche Ent-

wicklung durchgemacht hatte, wie das luzernische und
sich eines guten Rufes erfreute, Philosophie zu studieren.
Allein er findet hier keine geistige Befriedigung, beschäf-

tigt sich dafür privatim mit der Lektüre belletristischer und
poetischer Werke und mit Erbauungsliteratur. Bald muss

er übrigens, körperlich schwer krank und geistig depri-
miert, vom Vater nach Hause gebracht werden. Nachdem

er sich in Udligenswil erholt hat, besucht Gügler doch

noch im Sommer 1802 das Lyzeum in Luzern, aber nur
ein Semester lang. Schon im Herbst desselben Jahres be-

zieht er mit dem Studenten der Theologie, Josef Widmer
von Hochdorf ", den er in Luzern kennen lernte und der

ihm zeitlebens der vertrauteste Freund blieb, die Universi-

* Darüber handeln die mit reichen Quellen- und Literalurangaben
versehenen Abhandlungen von Dr. P. R o m u a 1 d Banz, Kirchliche

Strömungen und Zustände in der Schweiz während des 18. Jahrhunderts.

Die Helvetik, ein politisches und kirchenpolitisches Jahrhundertprogramm.
In „Mittelschule" philo).-histor. Ausgabe (Beilage zur „Schweizer-Schule")
IV. Jahrg. Einsiedeln 1918.

"> S. die kurze Biographie von Kanonikus B. F leise hl in, Franz

Geiger, Chorherr zu St. Leodegar zu Luzern und katholischer Apologet
(1755 — 1S43). In Monat-Rosen" des Schweiz. Stud. Ver. Bd. 54. (1910.)

6 Biographisches über ihn s. A 11 g e m. deutsche Biogra-
p h i e X L I I, 361 f. und Wetze r&Welte, Kirchenlexikon XII, 1462 f.
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tät in Landshut in Niederbayern, die kurz vorher (1800)
von Ingolstadt dorthin verlegt worden war. Es waren dort
die beiden Professoren Johann Michael Sailer unci der

Dogmatiker Zimmer, die eine besondere Anziehungskraft
auf die Schweizer ausgeübt hatten. Beide hochgefeierten
Lehrer waren streng kirchlich gesinnte Naturen, trotz ihrer
vielen Beschäftigung mit der damaligen Aufklärungsphilo-
sophie und Theologie, welch letztere der Hauptsache nach
in Naturalismus, Theismus unci falscher Mystik bestand,
und vom Protestantismus bereits auf zahlreiche katholische
Theologen übergegangen war. Einen besonders starken
Einfluss übte Sailer, der spätere Bischof von Regens-
bürg, auf die Studenten durch seine Vorlesungen, seine

zahlreichen Schriften und gemütvollen Predigten, vor allem
durch seine Persönlichkeit aus. Ein Mann von ausser-
gewöhnlicher, universeller Gelehrsamkeit, reicher Erfah-

rung, grosser Milde und Herzensgüte, genoss er hohes
Ansehen und tiefe Verehrung. Der Schweizer Studenten
hatte er sich schon in Ingolstadt mit besonderer väterlicher
Sorge angenommen. So auch jetzt der beiden Widmer und
Gügler, denen er bald der beste Freund und Seelenführer

war. — Es wäre nun ungemein verlockend, das Leben und
Treiben der beiden Luzerner Studenten in Landshut zu
schildern, das jedem Theologiestudierenden auch heute
noch als leuchtendes Vorbild vor Augen gestellt werden
darf. Allein die mir zur Verfügung stehende Zeit erlaubt
es nicht. Ich muss mich darauf beschränken, zu betonen,
dass Gügler in erster Linie während seines zweijährigen
Aufenthalt in Landshut ' unter der Leitung Sailers seinen

Geist zu dem wissenschaftlich und asketisch so wohlbe-
stellten Ackerfelde gestaltete, aus dem dann später in der
Heimat die herrliche, goldene Saat der eigenen Lehrtätig-
keit emporspross.

Im Herbst 1804 nahmen Gügler und Widmer Abschied

von Landshut und kehrten in die Heimat zurück. Die Reise

führte sie über Konstanz, wo sie auf Empfehlungen Sai-

lers hin vom bischöfl. Generalvikar Freiherr von Wessen-

berg, dessen Charakter und ganz im Fahrwasser der Auf-
klärung sich bewegenden Ideen und Reform-Pläne bekannt
sein dürften, sehr gut aufgenommen wurden.' Widmer
empfing hier, vorbereitet durch einen kurzen Aufenthalt
im Priesterserninar zu Regensburg, die Priesterweihe,
Alois Gügler nur die niederen Ordines mit dem Diakonat,
weil er für die Priesterweihe noch zu jung war; er zählte
erst 22 Jahre.

Inzwischen waren die Eltern Güglers von Udligens-
wil fortgezogen und hatten sich auf einem Bauernhof bei

Kriens niedergelassen.
Der neugeweihte Diakon aber nahm auf Drängen des

Stadtpfarrers Thaddäus Müller in Luzern, dem er eben-

falls von Sailer bestens empfohlen war, Wohnsitz in der

Leu.tpriesterei neben der Stiftskirche zu St. Leodegar. Die
gute Aufnahme Güglers in Konstanz sowohl als in Luzern
ist meines Erachtens wohl dem Umstände zuzuschreiben,
dass die führende Geistlichkeit freidenkerischer Richtung
in der Konstanzer Diözese, so auch Thadcl. Müller, des

Glaubens war, Sailer, der seiner Zeit in Dillingen als Ulu-
minat verdächtigt und als Professor abgesetzt worden war,
habe die Schweizer Studenten in Landshut ganz in ihrem
Sinne erzogen, während tatsächlich gerade das Gegenteil

^ In Schiff m anns „Lebensgeschichte" 1. 33 —150,

der Fall war. Sicherlich hatte Thaddäus Müller mit Gügler
seine eigenen Pläne. Müller war Professor am Gymnasium
zu Luzern, dann von 1796 an bis zu seinem Tode Stadt-

pfarrer und seit 1800 bischöflicher Kommissar. Als eif-

riger Anhänger der Helvetik gehörte er zu den ausgespro-
chensten und rücksichtslosesten Propagatoren der neuen
Aufklärung und war sowohl die rechte Hand des General-
vikars Wessenberg, als auch der einflussreichste Berater
der liberalen Luzerner Regierung zur Zeit der Helvetik,
Mediation und Restauration bei allen kirchlichen Reform-
Unternehmungen, von denen das sogen. Wessenberg- Kon-
kordat vom Jahre 1806 die bekannteste ist".

Wohl auf Müllers Betreiben hin wählte die Regierung
auf den Anfang des Jahres 1805 den jungen Gügler zum
Professor des seit einem halben Jahre verwaisten und pro-
visorisch vom Dogmatiker Franz Geiger versehenen Lehr-
fach der Exegese an der theologischen Fakultät. Schon

vorher, gleich nach seiner Rückkehr von Landshut, war
auch Widmer mit dem ebenfalls seit kurzem vakanten
Lehrstuhl der Philosophie betraut worden. Nun waren sie

Kollegen an der selben Lehranstalt: Gügler und sein

Freund Widmer, und mit ihrem gleichgesinnten, älteren
Kollegen Geiger zusammen bildeten sie bald eine Führer-

gruppe am Lyzeum von Luzern, der in jener Zeit des auf-
klärenden Despotismus eine geradezu providentielle Be-

deutung für die religiös-kulturelle Wiedererhebung unse-

rer Heimat zukam.
Luzern. Can. W. Schnyder, Prof.

(Schluss folgt.)

J. H. Pestalozzi.
(Schluss.)

Auch uns Katholiken bietet P. wertvolle
Anregungen. Seine irrationale Schwärmerei lehnen

wir freilich ab. Aber warum sollen wir in P. den ernsten
Mahner zum christlichen Tun abweisen? Aus der Seele

gesprochen ist dem Katholiken seine Ablehnung der

Staatsallmacht in der Erziehung, in einer Zeit, die nach
dem Rezept Josefs II. dem Untertanen das Gute aufzwin-

gen wollte. Der wahre Christ beugt sich nach P. unter die

gesellschaftliche Ordnung nur, insoweit sie auf Gerechtig-
keit beruht, denn er achtet die Veredlung des Herzens als

das höchste Gebot. Endlich ist P. der eifrigste Verteidiger
des Erziehungsrechtes der Familie. Er macht die Wohn-
stube und die Mutter zur wichtigsten Erzieherin und ist

gerade darin ein erklärter Feind aller freisinnigen und
sozialistischen Erziehungstendenz, die nur im Staate alles

Heil sieht. J. Seitz hat darauf hingewiesen und wird den

Nachweis erbringen, dass „die edelsten Partien der Pesta-

lozzi'schen Erziehungsauffassung aus dem aristotelisch-
scholastischen Gedankenkreis entnommen sind" (Schwei-
zerschule 27. I. 1927, vgl. „Ostschweiz" 24. I. 1927).

Darum haben gerade Katholiken P. am einsich-

tigsten beurteilt, so Père Girard, Theodosius Florentini,
Schmidinger, Baumgarten, Nicolay u. s. w. Staunend

schrieb einst Pestalozzi selbst an Antistes Hess, dass die

ersten geistlichen Verteidiger seiner Methode Katholiken

s S. die Arbeit von Dr. Hans Dom mann, Vinzenz Rüttimann

und die luzernische Kirchenpolitik in der Mediations- und Restaurations-

zeit. In Zeitschr. f. Schweiz. Kirchengesch. XII. (1922) S. 1 ; 102.
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gewesen seien, Abt Karl Ambros Glutz von St. Urban und
Pfarrer Thadde Müller von Luzern. Ueber sein Wirken in
Stans sagt er: „Freund, kannst du's glauben, die grösste
Herzlichkeit für mein Werk fand ich bei den Kapuzinern
und Klosterfrauen."

Und doch kann uns der Mann nicht genü-
gen, der bald als Deist, bald als Atheist, bald als Sensua-

list, bald als Voluntarist beurteilt worden ist. Obwohl
schon 1890 mehr als 2000 Werke über P. vorlagen, ist er
bis heute nicht befriedigend gedeutet worden. Er ist nun
einmal, darüber helfen alle liebevollen Interpretationen
nicht hinaus, voller Widersprüche und Ex-
treme. Er irrt nicht stark, wenn er sich selbst die Fähig-
keit reinen, spekulativen Denkens abspricht (Abendstun-
den). Darum konnte.der klare Didaktiker O. Willmann an
ihm nicht viel finden. Und wir haben es fürwahr nicht not,
bei Pestalozzi betteln zu gehen. Der einzige Don Bosco

wiegt ihn auf, ganz abgesehen davon, dass die praktische
Wirksamkeit des Zürcher-Welschen nicht zu vergleichen ist
mit dem genialen Werk des grossen Italieners. Es beweist

nur die bittere Armut der Freisinnigen, wenn sie aus P.

Kapital schlagen müssen: sie haben so wenig Männer, die

ihr ganzes Leben so restlos für andere eingesetzt haben.

Darum erheben sie P., an dessem reinen Wollen niemand
zweifeln darf, über alle Himmel.

Aber Wiewen ighatderedleZürchersich
selbst genügt! Ein Fiasko um das andere, seelisch

und materiell. Ergreifend sind die Klagen, in denen er
seine innere Not schildert. „O Gott, welch ein Unglück ist

es, ein unerklärliches, ein zu gefühlvolles, zu leicht ver-
trauendes, zu stark sich empörendes Herz zu haben! Wann
wird der Tag meiner Ruhe kommen?" (1805). Nachdem
sein landwirtschaftliches Unternehmen auf dem Neuhof bei

Birr, der 1771 vollendet war, verkrachte, gründete er 1774

hier eine Armenanstalt, die sich durch Industriearbeit er-
halten sollte. Aber die 50 Kinder, die er um sich sammelte,
verliessen ihn allmählich alle. So kam die Krisisj die ihn
von 1780—1798 zur praktischen Untätigkeit zwang. Ver-
gebens suchte er im Ausland Verwendung, bei den Illumi-
naten, beim österreichischen Grafen Zinzendorf, bei Gross-

herzog Leopold von Toscana. Erst die LIelvetik gab ihm
in Stans, wo er sich anbot, Arbeit. Nur zu bald brach er
unter der Last zusammen. Man war seiner satt. Er liess
sich von den helvetischen Behörden nichts drein reden,
wusste aber selbst keinen Plan, meinte, es werde sich schon
alles entwickeln.

„Mein Verreisen von Stans — klagt er — erneuerte
das alte Gewäsch über meine Unbrauchbarkeit, bei einem
Geschäfte auszuharren. ,Ja, so fünf Monate lang ist es ihm
möglich, sich so zu stellen, als wenn er arbeiten könnte,
aber in den sechsten hinein geht's gewiss nicht'. ." End-
lieh gab man ihm 1800 die letzte Elementarschule in Burg-
dorf. Dank tüchtiger Arbeitskräfte, die er fand, blühte die
Schlosschule, die man ihm bald darauf überwies, einige
Zeit. Bald zeigten sich arge Misstände (vgl. Bericht Ram-

sauers), so dass Bern nach der Mediation P. nach Mün-
chenbuchsee übersiedeln liess. So kam er in die Nähe Fei-
lenbergs, der damals die Anstalt in Hofwyl begründete.
Die gänzliche Unzulänglichkeit des Zürchers in Verwal-
tungsfragen führte seine Mitarbeiter auf den Gedanken,
die Arbeit beider Männer zu verbinden. Aber P. konnte

nicht unter einem andern arbeiten, wie schön er auch über
Gehorsam und Unterordnung geschrieben hatte. So ver-
Hessen ihn seine Mitarbeiter und wanderten zum Gegner.
Es kam zu scharfen Auseinandersetzungen über Mein und
Dein, wobei P. in heftigem Zorn seine Schuhe auszog, um
auch sie Fellenberg zu überlassen! 1804/05 siedelte er nach
Herten über und lichtete im Schloss eine neue Anstalt ein,
die anfangs blühte, aber bald unter innern Zwistigkeiten,
namentlich heftigem Streit seiner besten Mitarbeiter, des

Vorarlbergers Schmid und des Appenzeller Pastors Nie-
derer, litt. Die eidgenössische Prüfung, wobei P. Girard
einer der Experten war, verlief nicht am besten. Als Schmid
1810 die Anstalt verliess, ging bald alles drunter und drü-
ber. 1815 starb P.'s Frau, die „ehrwürdige Dulderin vom
Neuhof", eine wahrhaft grosse Schweizerin, der aber eben-

falls manchmal ihres Mannes Tun als „Unsinn und rasende

Torheit" erschien. „Ich kann deinen ewigen Unglauben
nicht tragen", schrieb ihr P. von Stans aus. Ihr Tod aber
nahm ihm unendlich viel. Als Schmid wieder zurückkehrte,
brach der Zwist mit Niederer von neuem los, bis dieser
sich 1817 von seinem Meister lossagte. 1825 musste
Schmid wegen Unsittlichkeit die Anstalt verlassen, gleich-
zeitig erfolgte der heftige Angriff Pastor Niederers. Das
brach das Herz des armen Mannes. Am 17. Februar 1827

verschied er in Brugg.
Eine tiefe Tragik liegt über P.'s Leben, seinem äusse-

ren Wirken und seinem Lehrberuf. Es ist eigenartig: je
weiter weg von Pestalozzi die Beurteiler lebten, desto gün-
stiger sprachen sie sich meist aus. Am sachlichsten hat ihn
wohl Karl Ritter, der Begründer der modernen Geogra-
phie, beurteilt, der ihn 1809 aufsuchte. „P. selbst ist nicht
imstande, mit seiner eigenen Methode auch nur in einem

Zweige eigentlichen Unterricht zu geben. Für das Ein-
zelne ist er ganz unbrauchbar; aber das Ganze

trägt er in sich und weiss es mit einer Kraft und Klarheit
mitzuteilen, die jeden sinnigen Menschen weckt und ihn
fähig macht, in seinem Sinn zu wirken." „Niederer, Krüsi,
Schmid u. s. f. würden mich — sagte ihm P. — mit Recht

auslachen, wenn ich sagte, ich wäre ihr Lehrer. Ich kann
nicht rechnen, ich kann nicht schreiben, verstehe keine

Grammatik, keine Mathematik, keine Wissenschaft; der

Geringste meiner Zöglinge weiss mehr als ich, ich bin nur
der Wecker der Anstalt und andere müssen eigentlich her-

vorbringen, was ich denke."
In den Anstalten Pestalozzis ging es daher oft merk-

würdig zu. Er kannte kein Mass, unterrichtete ohne
Absetzen drei Stunden lang über denselben Gegenstand,
schrie sich dabei in zwei Stunden heiser, die Kinder spran-
gen fort, ohne Abschied, sobald sie den Lärm der anderen
hörten. Er verbot seinen Mitarbeitern körperliche Strafen,
gab aber selbst nach rechts und links Ohrfeigen. P. be-

herrschte sich nicht, geschweige die Anstalt. So machte
sich Unsittlichkeit und eine erschreckende Roheit unter den

Knaben breit; einmal stürzten die Schüler selbst mit Mes-

sern gegen einen Lehrer ein. Was mag der Edle unter die-

sen Zuständen gelitten haben?
Wahrhaft gross und vorbildlich ist P. in seiner hin-

gebenden Liebe für das Kind. Darum schliessen

wir mit einer der bezeichnendsten und ergreifendsten Stelle
seiner Schriften. Sie stammt aus der Zeit, da er wegen sei-

ner Misserfolge an sich selbst verzweifelte. Der Anblick
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der Kinder führte ihn wieder zum Glauben an die Men-
sehen. „Wenn ich mitten im Gefühl der höchsten Zerstö-

rung, mitten in der tiefsten Wut über meine Umgebung
ein Kind auf der Strasse fand und auf meinen Schoss setzte,
und das Auge seines inneren Himmels meinen starren Blick
auch nur leicht berührte, so lächelte mein Auge wie das

Auge des Kindes, und ich vergass Himmel und Erde, ich
möchte sagen, ich vergass Gottes und der Menschen Ge-

rechtigkeit und lebte in der Wonne der Menschennatur
und ihrer heiligen Unschuld, indem ich mich im Kinde, das

auf meinem Schoss war, eigentlich verlor oder vielmehr
wiederfand. Also rettete mich ein innerer, liebender Sinn,
der stärker war als alles, was äusserlich rund um mich her
mich empörte, von meinem äussersten Verderben."

Samen. Dr. P. Bruno Wilhelm O. S. B.

Die Seelsorge und ihre Stellung zum Tanzwesen.

Ein grosses Schmerzenskind für die Seelsorge ist
mancherorts das Tanzwesen. Das junge Geschlecht bringt
kaum einem andern Vergnügen soviel Interesse entgegen
wie dem Tanz. Für den Seelsorger ist es darum von
Wichtigkeit, da eine objektiv richtige Stellungnahme zu
beziehen und zu befolgen. Wir stellen die erste Frage:
Ist der Tanz etwas Schlechtes? Man kann nicht ohne

Irrtum behaupten, dass der Tanz, an sich betrachtet,
etwas Schlechtes ist. Der Tanz ist so wenig tadelnswert
als Musik, Malerei oder Poesie. Sobald die Sprache spe-
ziellen Regeln des Rhythmus unterworfen wird, immer
intensivere Gefühle auszudrücken, so entwickelt sich

daraus die Poesie. Folgen die Töne, in bestimmten
Regeln, aufeinander, so entsteht Musik. Ganz ähnlich
hat sich aus dem harmonischen Gebärdenspiel der Men-
sehen der Tanz entwickelt. Der Tanz ist schliesslich

gar nichts anderes als eine wechselnde Aufeinanderfolge
von Schritten und Gebärden, von Bewegung und Kör-
perhaltung. Das Unterbrechen der Bewegungen ist
nichts anderes als Pause und Atmung in der Musik.
Darum nannten schon die alten Klassiker z. B. Plutarch
den Tanz eine stille Musik oder eine stille Poesie; die
Musik dagegen einen sprechenden Tanz.

Der Tanz ist demnach eine Kunst. Eine Kunst aber,
wie sie auch heissen mag, die den Zweck verfolgt, das
Schöne darzustellen, ist niemals etwas Böses. Der Tanz
wird erst dann schlecht, wenn er in den Dienst des sitt-
lieh Schlechten gestellt wird.

Diese drei Künste also : Poesie, Musik und Tanz
haben an sich viel Aehnliches. Sie finden sich in der
Seele fast naturgemäss beisammen, dort, wo diese auf
einer bestimmten Stufe der Erregung steht. Die ge-
wohnliche Sprache genügt dem Menschen bisweilen nicht,
um alle seine Gefühle auszudrücken; er kleidet seine
Gedanken in Poesie. Auch die Poesie genügt schliess-
lieh nicht, um alle Stimmungen der Seele zu äussern.
Der Mensch fängt an zu singen und wenn das Gefühls-
leben einen hohen Grad erreicht hat, zu jauchzen und
zu hüpfen und mit Gesten die Musik zu begleiten. Ein
Beispiel gibt uns die Kinderwelt, die gar so leicht zu
singen, zu jjubeln und herumzuhüpfen beginnt. Sehr
schön heisst darum, in der altgriechischen Sprache, tan-

zen : ."ra^fr, „das Kind spielen". Die Zivilisation hat
diese natürlichen Aeusserungen des Seelenlebens nicht
zerstört, sondern ausgebildet und nach den Regeln des

Geschmacks geschult und geformt. Deswegen hat aber der
Tanz seinen innern Charakter nicht verloren. Ausgeführt
nach den Regeln der Kunst, d. h. der Reigenkunst, sind
bestimmte Tänze rein und unschuldig; andere hingegen,
wo Kunst wenig Platz hat, können sehr gefährlich wer-
den und dienen den Leidenschaften. Sie sind weit da-

von entfernt, bloss einen ästhetischen Gedanken zu
äussern und der Schönheit zu dienen.

Bei den primitiven Völkern ist, wie bei den Kin-
dern, der Tanz die erste Kunst, die der Musik und der
Dichtkunst vorangeht. Von der vorchristlichen Heiden-
weit wurde er insbesonders in den Dienst des Götter-
kultus gestellt. In den fortgeschritteneren Zeiten der
Zivilisation hatten z. B. die Griechen kaum ein Fest
oder eine religiöse Feierlichkeit, an denen nicht, um
die Götteraltäre herum Tänze aufgeführt wurden. Diese
sollten namentlich die Ereignisse und Taten der Gott-
heiten darstellen und ehren. Der Philosoph Plato preist
den Tanz sehr, nicht bloss als ein Mittel, um sich zu
ergötzen, sondern um gute Sitten zu pflegen, in der
Meinung, dass die graziösen Bewegungen und die Ele-

ganz des Auftretens auch dem Geiste Rechtschaffenheit
und Höflichkeit verleihen.

Die Heilige Schrift des Alten Testamentes macht an
verschiedenen Stellen Andeutungen über den Tanz der
Juden. Die vom Hl. Geist inspirierte Urkunde der gött-
liehen Offenbarung ist weit entfernt, den Tanz ohne
Unterschied zu verdammen. Vielmehr billigt sie ihn,
bald direkt, bald indirekt. Tänze waren bei den Juden
nicht allein der Ausdruck der Freude, sondern sogar der
Ausdruck der Frömmigkeit. Nach dem Durchzug durch
das Rote Meer hat Moses einen Gesang zu Ehren Jehovas
verfasst ; er sang ihn mit den Kindern Israels, während
die Prophetin Maria, Moses' und Aarons Schwester, an
der Spitze der Frauen Israels einen Tanz aufführte.
Später, wie Japhte vom Siege über die Ammoniter zu-
rückkehrte, tanzte seine Tochter in Begleitung der
Frauen und Töchter. Als David über Goliath den Sieg

errungen, führten israelitische Frauen Tänze auf. David
selbst, nachdem er die königliche Würde empfangen
und die Bundeslade aus dem Hause Obededoms in das

hl. Gezelt überführen Hess, tanzte vor der Bundeslade.
An verschiedenen Stellen zeigen auch die Psalmen,

dass der Tanz ein Bestandteil der Liturgie war und die
religiösen Feierlichkeiten in Jerusalem begleitete: Ps.

150, 4; 159, 9; Eccli. III, 4. Die Hl. Schrift tadelt
die Hebräer keineswegs, dass sie den Tanz in den Kult
des wahren Gottes aufgenommen, wie dies auch bei den
Pleiden rücksichtlich des Götzenkultus der Fall war.
Noch an vielen andern Stellen erwähnen die hl. Schriften
den Tanz, ohne ihn zu verurteilen. Gewiss ist es wahr,
dass die Tänze, namentlich die religiösen, meistens von
Frauen oder Töchtern allein aufgeführt wurden : Ex.
XV; Jer. XXX 4, 12; Is. XXI 21. Dessenungeachtet hat
aber der Autor des Eccli ein sehr strenges Urteil über
die Tänze d. h. über die weltlichen Tänze. „Mit einer
Tänzerin tanze nicht häufig; höre nicht auf sie, damit
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du nicht in ihre Fallstricke läufst und zu Grunde gehst."
Der hl. Schriftsteller hat damit den Tanz selbst nicht
verworfen, sondern auf die Gefahr hingewiesen, welche
in ihm liegt: „Damit du nicht zu Grunde gehst", be-
sonders dann, wenn der Tanz häufig stattfindet. Die
Stelle sagt auch deutlich, dass es sich hier um eine

berufsmässige Tänzerin handelt, um ein Weib, deren
Absicht Verführung ist.

Sehr oft erheben auch die Kirchenväter ihre Stimme

gegen den Tanz. Der hl. Petrus Chrysologus hat in einer
öffentlichen Rede die Tänzerinnen eine „pestis satanica"
genannt. Man darf aber auch hier nicht behaupten, dass

damit der Tanz selbst verurteilt worden ist. Die Kirchen-
väter haben die Tänze, wie sie sich in der damaligen
Zeit abspielten, im Auge, d. h. die gefährlichen, freien
Tänze des ausgehenden Heidentums, die für die christ-
liehe Sitte ein allergrösstes Verderben waren. Die Hl.
Schrift selbst erwähnt einen derartigen Tanz anlässlich
des Geburtstags-Gastmahles des Herodes, wobei Hero-
dia's Tochter einen Tanz aufführte, der nichts anderes
als eine Herausforderung zur Unsittlichkeit war.

Die Kirche hat auf ihren Konzilien ebenso häufig
gegen das Tanzwesen Stellung genommen. Auf dem Kon-
zil zu Laodicea 343 wurde im Can. 53 die Bestimmung
erlassen : „Christen, welche an einer Hochzeitsfeier teil-
nehmen, sollen nicht tanzen, sondern dezent und be-

scheiden dem Gastmahle beiwohnen, wie es Christen ge-
ziemt." Das Konzil von Toledo 589 stellte sich u. a.

zur Aufgabe, die Volkstänze in Spanien vollständig aus-

zurotten, weidgstens an den Festen der Heiligen. Das
Konzil von Trulla 692 hat die theatralischen Tänze ver-
boten, unter der Strafe der Deposition für die Kleriker
und der Exkommunikation für die Laien. 1209 verbot
eine Synode von Avignon die Abhaltung der Tänze in
den Kirchen, an den Vigilien und Festen der Heiligen.
Das gleiche taten die Synoden von Paris 1212 und von
Rouen 1231. Sie verboten die Tänze in den Kirchen und
auf den Friedhöfen aufs strengste.

Mit den Kirchenvätern haben die Theologen zu den
Tänzen Stellung genommen. Der hl. Thomas stellt sich
auf den Standpunkt, dass der Tanz in sich nicht schlecht
ist, sondern dass er je nach dem Zwecke und den Um-
ständen etwas Gutes oder Schlechtes sein kann. „Es
ist nicht möglich," sagt er, „beständig ein aktives oder
kontemplatives Leben zu führen. Bei allzu grosser An-

strengung würde der Geist zusammenbrechen. Darum
soll man die Sorgendes Lebens auch durch Freude unter-
brechen, damit der Mensch umso freudiger die Tugend
anstrebe." Die Salmatizenser antworten auf die Frage:
„Ist es Sünde, wenn Männer und Frauen miteinander
tanzen?" „Es ist nicht unerlaubt zu tanzen, noch dem
Tanze zuzuschauen. Der Grund, warum man tanzt, ist
die Freude, nicht die Leidenschaft. Darum kann der Tanz
nicht verurteilt werden." Diese Ansicht findet sich auch
bei Alphons von Liguori vor. Die Theologen sind sozu-

sagen einstimmig der Ansicht, dass der Tanz nicht etwas
in sich Schlechtes ist; wenn die Regeln des Anstandes
gewahrt werden, so ist es ein Irrtum, den Tanz als eine

unsittliche Handlung zu bezeichnen. Der Tanz ist ein

Zeichen der Freude: Saltat qui exultât. Sogar in der
übernatürlichen Ordnung kann er etwas Gutes sein.

(Schluss folgt A.

Sterilisation als Problem der Seelsorge.
III. Pastorale Fragen.

(Schluss.)

Noch wichtiger ist die Frage nach der Antwort des

Seelsorgers, wenn er vor der Operation über deren
Zulässigkeit konsultiert wird. Darf er kurzer-
hand sagen: „Tun Sie, was der Arzt für gut hält"? Wenig-
stens in jenen Fällen, in denen er grosse Befürchtung trägt,
ob seine verneinende Antwort befolgt werde? Auch wenn
er an der Tat nicht mitschuldig würde, wäre eine derartige
Antwort zum mindesten ein Anlass zu schwerem Aergemis.
Hernach würden die Leute rundweg sagen: Es ist nicht so
schlimm, der Geistliche hat es auch erlaubt. Es käme un-
ter den Leuten die Meinung auf, als seien solche Angele-
genheiten lediglich Sache der Aerztewelt und hätten mit
der Religion nichts zu tun.

Die genannte Fragestellung erheischt vom Seelsorger
eine klare und bestimmte Antwort. Vorbedin-

gung hierzu ist freilich genaue Sachkenntnis und
zwar der Art des operativen Eingriffes, aus der sich die
sittliche Erlaubtheit erkennen lässt, d. h. ob es sich um in-
direkte oder direkte Sterilisation handelt. Wir haben die

einzelnen Operationen bereits deutlich genug gekennzeich-
net '. Die Jahresberichte der öffentlichen Kliniken nennen
sie mit Namen. „Sterilisatio tubaria" z. B. wird dort aus-
drücklich aufgezeichnet als selbständige Operation, oder
in Verbindung mit Abortus, Prolaps und Kaiserschnitt.
Bei beidseitiger Ovariotomie oder Röntgenbestrahlung vor
der Zeit des Klimakteriums (Entwicklungswechsel, Rück-

bildung der Ovaria, Mitte bis Ende der 40er Jahre) wird
man bald im Klaren sein, ob es, wie die Sterilisatio tuba-

ria, zur Verhütung künftiger Schwangerschaften geschieht.
Eine unzweideutige Frage zur Klarlegung der Sachlage
wäre: Müsste die Operation auch gemacht werden, trotz
vollkommener Enthaltsamkeit vom Gebrauch der Ehe?
Hat der Befragte über Art und Zweck des operativen Ein-
griffes noch einen Zweifel, so erkundige er sich bei einem

Arzt. Alsdann sollte es nicht mehr schwer sein, die in
Nr. III dieser Arbeit genannten Moralprinzipien anzuwen-
den. Auch in Fragen der für unsere Verhältnisse seltenen
Vasektomie dürfte man zu einem bestimmten Entscheid
kommen.

Weiter: Soll der Seelsorger die Frauenwelt ab-
halten, die Kliniken undSpitäler zu be-
suchen, in denen so häufig sterilisiert wird? Es ist kein

Zweifel, dass diese Anstalten eine occasio proxima zum
Geschehenlassen dieser chirurgischen Eingriffe sind. Man-
eher Chirurg redet der Patientin zu. Immerhin wird der

seriöse Arzt niemals einen sterilisierenden Eingriff tun,
ohne die Frauensperson, bezw. beide Ehegatten, vorher

genau unterrichtet und ihr ausdrückliches Einverständnis

eingeholt zu haben. Er wird die ethisch-religiöse Ueber-

zeugung der Patienten achten. Er wird sogar eine schläft-

') Wir gedenken in spätem Nummern dieses Jahrganges noch eine

eingehendere Erklärung und Wortdeutung aller gynäkologischen Opera-

tionen, die mit der Moral in Beziehung stellen, zu geben.
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liehe Erklärung beider Eheleute verlangen. Handelt es sich

daher um Patientinnen, von denen der Seelsorger weiss,
dass sie genau unterrichtet sind und fest entschlossen, kei-

nen operativen Eingriff, der unerlaubt wäre, geschehen zu

lassen, so wäre der Besuch der Klinik nicht nur nicht ab-

zuraten, sondern zu befürworten. Denn die rechtzeitige
und technisch vervollkommnete klinische Behandlung und

Spitalpflege kann mancher lebensgefährlichen Komplikation
vorbeugen, das Leben und die Gesundheit mancher Mut-
ter und manches Kindes retten, wo die beste Hauspflege

versagen würde.
Dass aber unsere katholischen Frauen von Stadt und

Land nicht unwissend in die Klinik wandern und stand-

haft seien, wenn ihnen eine unstatthafte Operation ange-
tragen wird, ist Sorge der allgemeinen reli-
giös-sittlichen Erziehung und der nötigen
.Aufklärung von seite des Seelsorgers.

Wo hat diese Aufklärung zu geschehen? Doch sicher

da, wo vor reiferen Leuten über die Ehefragen gesprochen
wird, in Ehevorbereitungsvorträgen, im eigentlichen Braut-
und Eheunterricht, in Müttervereinen und in den Standes-

predigten der Missionen und Exerzitien. Bei der heutigen
Freizügigkeit der Leute, bei der Verbreitung aller mög-
liehen Ideen und Anpreisungen durch Wort und Schrift,
werden auch Seelsorger abgelegener Landgemeinden diese

Fragen nicht mehr unbeachtet lassen dürfen. Wie die ver-
borgene Propaganda für bisherige antikonzeptionelle Mit-
tel im verschlossenen Briefumschlag bis in das letzte Berg-
dorf gelangen kann, so auch die Kunde vom neuesten und
radikalsten Mittel der Sterilisation, wenn sie auch nur im
wohleingerichteten Operationszimmer und nur von geüb-
ter Hand ausgeführt wird. Von den Kliniken aus dringt
die Propaganda ganz von selbst durch die Aerzte und
Medizinstudenten, die Krankenpflegerinnen und Patientin-
nen in weite Kreise hinaus. Wir haben bereits im ersten
Abschnitt unserer Arbeit auf die im den letzten Jahren zu-
nehmende Häufigkeit der Tubensterilisation hingewiesen
und möchten an Hand der offiziellen Jahresberichte eini-

ger gynäkologischer Anstalten noch ein deutlicheres Bild
geben. Das blosse Einsehen der Jahresberichte gibt den

folgenden Zahlenangaben allerdings keine vollkommene
Genauigkeit. Auch müsste die Häufigkeit der Fälle noch

genauer in Vergleich gesetzt werden können zur Patien-
tenzahl und zur Ziffer der sog. „grossen" Operationen.
Bemerkt sei noch, dass wir aus den Operationsstatistiken
nur die eigentliche Tubensterilisation herausheben, unbe-
achtet etwaiger anderer wenig häufiger direkter Sterilisatio-
nen und ohne die beträchtliche Zahl indirekter Sterilisatio-
nen. Die oftgenannte Salpingectomy (Entfernung der Sal-

pinx) betrifft das nämliche Organ wie die Tubensterilisation
Tuba) ist aber, wenn nur einseitig, keine

Sterilisation, und wenn beidseitig, eine Entfernung des

kranken Organs, also nur indirekt sterilisierend. Die fol-
genden Zahlen beziehen sich auf die Sterilisatio tubaria als

solche, selbständig oder in Verbindung mit anderen Ope-
rationen: Aar au (Kantonssp.) 1921—25 jährl. ca. 200

grosse Operationen, worunter je 25—45 Sterilisationen;
Basel (Frauensp.) 1921—25 jährl. über 300 gr. Op.,
worunter je 45—67 St., wenige mit Abortus artificialis ;

Bern (Frauensp.) 1921—25 jährl. ca. 200 gr. Op., wor-
unter je 35—94 St. (Zunahme vom Jahre 1921: 35, auf

1923: 56, auf 1925: 94; je 10—20 mit Ab. artif.); Genf
(Maternité) 1920 jährl. ca. 200 Op., worunter je 0—8 St.

(1920 3 ohne und 3 mit Abortus artif.); 1921 7 mit Ab.
art.; 1922 0; 1923 8 ohne Ab.; 1924 1 ohne Ab.; 1925
3 ohne Ab.); St. Gallen (Kantonssp.) 1923—25 jährl.
ca. 500 Op., worunter je 8—11 (alle mit Ab. artif.); W in-
t e r t h u r (Gynäk. Poliklinik) 1923—25 jährl. ca. 100 Op.,
worunter 15—26 St. (mit und ohne Ab.); Zürich
(Frauenklinik) 1923 330 gr. Op., worunter 8 St. mit Ab.
artif.; 1924 375 gr. Op., worunter 24 St. mit Ab. artif. und
53 andere Op., zum Teil mit St.; 1925 529 gr. Op., worun-
ter 48 St. mit Ab. artif. und 35 St. ohne Ab. — Was an
einzelnen Orten aus Privatkliniken hinzuzurechnen wäre,
entzieht sich der Möglichkeit einer statistischen Zusam-
menstellung. Immerhin lässt sich in den fachwissenschaft-
lich-gynäkologischen Anstalten des Welschlandes — vgl.
Gynäkologie Frankreichs — und des St. Galler-Landes eine

zurückhaltendere, konservativere Richtung konstatieren als
anderswo.

Ueber das „W i e" der Belehrung und de-
ren Wortlaut ausführlich zu werden, soll nicht Auf-
gäbe dieser Arbeit sein. Die Belehrung bietet einige Schwie-
rigkeiten, da sie bei zu wenig Klarheit erhebliche Miss-
Verständnisse verursachen könnte und einige Erfordernisse
an das Unterscheidungsvermögen der Zuhörer stellt. An-
dererseits müssen auch hierin, wie in anderen delikaten
Fragen des Eheunterrichtes, Worte und Wendungen ge-
fundein werden, welche womöglich nicht der Sprache der
medizinischen Wissenschaft entnommen sind, sondern
einen ethisch-religiösen Klang haben. Es möge dem Schrei-
ber nicht als Unbescheidenheit ausgelegt werden, wenn er
die Bemerkung beifügt, dass die Ausführungen unseres
diözesanen Ehe-Unterrichtes und der Instructio matrimo-
nialis (Rituale p. 64* ff.) nicht mehr genügen. In letzterer
könnte es z. B. p. 76* unten wohl besser heissen: „Eltern
aber, welche auf einem anderen Wege, als auf dem der

Enthaltsamkeit, die Zahl ihrer Nachkommen bestimmen
wollen ....". In der Standesbelehrung aber und im
Ehe-Unterricht muss unbedingt mehr gesagt werden als
in dieser generellen Instructio.

Unsere Pflicht ist es, die öffentliche
Meinung zu beeinflussen. Unterlassen wir dies,
so wird über kurz oder lang sich eine erdrückende öffent-
liehe Meinung für die Erlaubtheit einer jeden medizinisch-
indizierten Sterilisation breit machen. Wenn auch die

Kirche gegen die direkte Sterilisation im Codex iuris cano-
nici, sich nicht ausgesprochen hat, und wenn von der
röm. Kurie aus noch keine so bestimmten und nachdrück-
liehen Erklärungen gegeben wurden, wie gegen den Abor-
tus, so wird die Kirche auch in Zukunft nie etwas anderes

tun, als auch hier die alten unwandelbaren Prinzipien des

Naturgesetzes schützen und verteidigen zur Heilighaltung
der Ehe und zur allgemeinen Wohlfahrt. Und seien wir
nicht Pessimisten, die sagen, wir hätten keinen Einfluss auf
die öffentliche Meinung, besonders dann nicht, wenn wir
auf weiter Flur allein stehen und keine Bundesgenossen
finden. Es ist ja bedauerlich, wie protestantische Geistliche
es immer noch für ihre Hauptaufgabe halten, gegen die
katholische Kirche zu polemisieren, anstatt im Verein mit
allen positiv gesinnten christlichen Elementen zum Kampf
gegen den allgemeinen sittlichen Niedergang sich aufzu-



00

raffen. Aber auch, wenn wir allein stehen,; üben wir einen
Einfluss aus auf die öffentliche Meinung. Wir haben ihn
tatsächlich schon ausgeübt im Kampf gegen den Abortus.
Wir müssen ihn auch ausüben im Kampf gegen die anti-
konzeptionellen künstlichen Eingriffe.

Endlich wollen wir uns noch darüber Rechenschaft

geben, was für eine Stellung der Aerztewelt gegen-
über einzunehmen ist. Wir übergehen jene, die ihre chirur-
gische Praxis nach dem blossen Gelderwerb und der Nach-
frage des „modernen" Publikums regulieren. Es gibt leider
deren eine Anzahl und der seriöse Arzt beklagt dies in
Gemeinschaft mit uns aufs Tiefste. Es gibt aber, wie be-

reits angedeutet, unter den Aerzten und zwar in führen-
der Stellung, Männer, deren sittlichen Ernst und gute Ab-
sichten wir achten müssen, obwohl wir über die behandelte

Frage anderer Ueberzeugung sind als sie. Wir wollen uns
mit ihnen offen und sachlich auf dem Felde Wissenschaft-
licher Diskussion auseinandersetzen. Auch wir sprechen
im Namen der Wissenschaft. Denn wir sprechen im Namen
der Ethik und Ethik ist Wissenschaft. Wir kennen ihren
schwierigen Standpunkt angesichts der medizinischen Ge-

genwartsmeinung. Wir dürfen aber auch hoffen, dass sie

unsere aufrichtigen Gesinnungen würdigen und unseren
Argumenten Aufmerksamkeit schenken. Ja, wir glauben,
dass manche aus ihnen unsere konservative Stellung be-

grüssen, indem wir ihnen helfen, die Indikationsstellung
zurückzudämmen, andernfalls sie selber fürchten müssen

von der immer weitere Schranken niederreissenden moder-

nen Strömung fortgerissen zu werden. Was unsere k a t h o-
1 i s c h e n medizinischen Anstalten und Kliniken angeht,
werden diese ebenso wie eine stattliche Zahl k a t h o 1 i-

scher Aerzte treu zu uns stehen. Mit den Letztgenann-
ten sollten wir vermehrtes Einvernehmen suchen, indem

wir ihre wertvolle Mitarbeit zu schätzen wissen.

Zum Schlüsse sei noch eine bescheidene Bitte an un-
sere verehrten Lehrer der Moral und Pastoral gerichtet,
in künftigen Neuauflagen ihrer Lehrbücher, diese Fragen
eingehend und praktisch zu behandeln. Der Schreibende
fühlte sich durch seine seelsorgliche Tätigkeit im Gewissen

verpflichtet, Aufschluss zu suchen. Er fand in den Lehr-
büchern allzuwenig. — Cf. Linzer Quartalschr. 1924, IV.

Heft, p. 729 ff. v. A. J. Arand, S. V. D.; 1923 IV. Heft, p. 668

und 1927, I. Lieft, p. 128 von Prof. Dr. Prümmer O. P. —
Zeitschr. für kathol. Theologie, Innsbruck 1911, p. 68 ff.

und 1923, p. 912 ff. Prof. A. Schmitt S. J." In diesen Ar-
tikeln ist mit Ausnahme des ersten meist von der Vasekto-

mie die Rede. Entgegen der Vasektomie ist aber die T u -

bensterilisation die brennende Frage. Die schwei-

zerischen Kliniken sind der Vasektomie gegenüber noch
sehr skeptisch, da die gemachten medizinischen Erfolge,
die man auf psychiatrischem und sexuellem Gebiete er-

wartete, ausgeblieben sind.
Der Gedanke, es möchte noch anderen Mitbrüdern in

der Not der Pastoration ähnlich gegangen sein wie dem

Schreibenden, und es möchte ihnen die Mühe des Nach-
forschens erspart werden, und nicht zuletzt die bischöfliche

-) Ausführlich werden diese Fragen, wie andere der Pastoration der

Braut- und Eheleute, behandelt in der neuesten Auflage des vorzüglichen
Werkes von de Smet, De Sponsalibus et matrimonio, Editio quarta 1927

(Beyaert, Bruges, 840 S.). Von der Tubensterilisation spricht aber auch

dieser Autor nicht. D. Red.

These für die letztjährigen Pastoralkonferenzen, waren
der Anlass zu dieser Arbeit, die im übrigen keinen An-
spruch auf Vollständigkeit macht.

Basel. Pfarrer v. Streng.

Kirchen - Chronik.
Italien. Fascismus und Kirche. Wir haben bereits den

Brief des Hl. Vaters an Kardinalstaatssekretär Gasparri
über die Auflösung der kath. Jugendorganisationen als ein
Symptom des zunehmenden Druckes des fascistischen Regi-
ments auf die Kirche gewertet (s. Nr. 4 unter Kirchenchro-
nik). Diese Symptome mehren sich. Zur Förderung der ka-
tholischen Presse ist von der bekannten „Opera Cardinal
Ferrari" eine „Compagnia di San Paolo" gegründet wor-
den, die schon den „Osservatore Romano" übernommen
hat und demnächst in Bologna das alte kathol. Tagblatt
„Avvenire d'Italia" neu herausgeben wird. Dieses Jahr soll
auch in Bologna der nationale eucharistische Kongress
stattfinden. Im „Popola d'Italia", dem Flauptorgan des

Fascismus, macht nun dessen Chefredaktor Arnaldo Mus-
solini, der Bruder und die rechte Hand des Diktators, fol-
gende bezügliche Glossen: „Im Namen des revolutionär-
sten aller Heiligen, des hl. Paulus, hat man bereits die

Notwendigkeit eines einzigen Oberhirten, des Papstes, und
nur eines Königs ausgerufen, Christus Jesus, unseres
Herrn. Jetzt, soll auch noch Bologna eine papistische
Stadt, eine guelfische Burg werden, um Christus jetzt und
für immer zum König zu krönen. .".— Der „Popolo
d'Italia" kritisiert dann anschliessend das Projekt des

eucharistischen Kongresses mit den folgen-
den, nicht weniger hämischen Bemerkungen: „Warum muss
man eigentlich gerade Bologna zum Schauplatz einer lär-
migen, amerikanischen Prozession wählen, um Christus
zum Imperator zu krönen und um psalmodierende Umzüge
zu veranstalten, die ein Echo veralteter Riten orientalischer
Religionen zu sein scheinen?"

Ueber die Friedenspolitik des Apost. Stuhles
lässt sich der „Popolo" folgendermassen aus: „Der Papst
muss der Gipfel der Hierarchie sein. Im übrigen dann aber
Liebe, grenzenlose Liebe für alle, Niedrige und Hohe, Arme
und Reiche, Feinde und Exfeinde. In unseren Augen
erscheint aber dieser überbordende Humanitarismus eher

verdächtig. Der Weltfriede ist, wie die Geschichte bezeugt,
eine Utopie. Um die „Liebe unseres Herrn" ist es eine
schöne Sache, aber für die reichen Nationen, die vom
Ueberfluss nach Gutdünken verschenken können. Was
haben wir (Italiener) von dieser Predigt und diesem Apo-
stolat des Verzichts zu erhoffen? Das Staatsleben kennt

Notwendigkeiten, die diese Humanitätsapostel, diese Predi-

ger der Liebe um jeden Preis, misskennen. Man darf unsere
Lebens- und Machtnotwendigkeiten nicht ausser acht las-
sen." — Bezüglich der römischen Frage schreibt
das Fascistenblatt: „Wir sind auch für eine diplomatische
Einigung zwischen Staat und Kirche, aber nicht für eine

Einigung im guelfischen Sinne." — Direkt gegen das er-
wähnte Schreiben des Hl. Vaters an Kardinal Gasparri
wendet sich der Passus: „Wir müssen darauf bestehen,
dass in der Politik, für die Gewissensbildung der Neuita-
liener in den Jugendorganisationen, in den Ar-
beiter- und militärischen Verbänden die fascist is che
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Lehre und Methode Führerin sein muss; sie allein ent-

spricht den Realitäten, der Mentalität und der Möglichkeit
unserer Zukunftsentwicklung." Wie aus dem „Popolo
d'Italia" tönt es aus der ganzen Fascistenpresse. Wie man
sieht, geichen die Ideen des Fascismus denen der Action
française wie ein Ei dem andern.

Frankreich. Kardinal Worin für eine Schulpolitik der
Tat. In einer Rede beim Semesterbeginn der kath. Universi-
tät in Lyon und wieder in einem offenen Brief an den Prä-
sidenten der dortigen kathol. Schulorganisationen fordert
Kardinal Erzbischof Maurin seine Diözesanen auf, via facti

gegen das Kulturkampfgesetz verzugehen, durch das den
Ordensleuten verboten wurde, Schulunterricht zu erteilen.

„Ich fordere die Ordensmänner und Ordensfrauen, die im
Besitz eines staatlichen Lehrpatentes sind, auf, sich um
mich als ihren Oberhirten zu scharen und im Ordenskleid
Schulunterricht zu geben. Ich scheue mich nicht, als Grün-
.der von Kongregationsschulen zu erscheinen, mögen die

gesetzlichen Folgen welche immer sein."
Gegen die Pornographie. Ein Pariser Geistlicher geht

ebenfalls via facti gegen die pornographische Literatur i

vor, aber unter dem Schutz des Staatsgesetzes, das von der
Polizei nicht durchgeführt wird. Ein Gesetz autorisiert
nämlich, pornographische Erzeugnisse zu vernichten. Der
mutige Abbé musterte letzthin wieder zur Mittagszeit
einen I<iosk an einem der grossen Pariser Boulevards und

ging dann in aller Seelenruhe trotz Händeringens der Ver-
käuferin daran, die offenbar pornographischen Blätter zu
zerreissen. Das Publikum, das zur Mittagszeit vorbeiflutet,
hat seinen Spass an dem rabiaten Sittenrichter, der, schliess-

lieh auf einen Polizeiposten geführt, dort eine stereotype
Erklärung abgibt, im Sinn und Geist des Gesetzes zu han-
dein und andernfalls sich bereit erklärt, vor dem Richter
zu erscheinen. Der Abbé wendet dieses Verfahren nun
schon das sechste Mal innerhalb zwei Monaten an.

Die „Fédération nationale catholique" hielt vor kur-
zem ihre Jahresversammlung zu Paris. Sie ist die mäch-

tigste Organisation der französischen Katholiken und zählt
bereits 2L Millionen Mitglieder. Präsident der Fédération,
die nach Pfarreien und Diözesen organisiert ist, ist be-

kanntlich General de Castelnau. Ihm steht, ein zehnglied-
riges Komitee zur Seite, das sich aus den bekanntesten
Persönlichkeiten des französischen Katholizismus zusam-
mensetzt. Geistlicher Berater der Fédération ist der be-

rühmte ehemalige Fastenprediger von Notre Dame de Pa-

ris, P. janvier O. P. Die Fédération veranstaltet im gan-
zen Land Versammlungen, an denen .Zehntausende, einmal
bei 100,000 Männer teilnahmen. Die zügigsten Redner sind

ausser dem Präsidenten Castelnau, P. Doncoeur S. J. und
Abbé Bergey, Deputierter der Gironde. Die Fédération
setzt sich die Abschaffung der Laiengesetze zum Ziel, sieht
aber dabei von aller anderen politischen Einstellung ihrer
Mitglieder, in republikanischem oder royalistischem Sinne,
ab. Sie will im Geiste der vom Hl. Stuhle gegebenen Direk-
tiven alle Katholiken zum Kampf für die religiösen Interes-

sen einigen. In einem Artikel in den „Etudes" schreibt der
bekannte P. de la Brière S. J., dass die Fédération eine

durchaus ernst zu nehmende, bereits mächtige Organisa-
tion sei.

Mexiko. Eine Antwort der Bischöfe auf die Anklagen
der Regierung. Auf die Anklage des Präsidenten Calles,

der Aufstand in mehreren Staaten der Republik sei

vom Episkopat angestiftet und geleitet, antworteten die
Bischöfe am selben Tage mit einem Protest. Sie fordern
den Präsidenten auf, die Beweise für diese Anklagen der
Oeffentlichkeit zu unterbreiten und ihnen zugleich die den

primitivsten Gerechtigkeitsbegriffen entsprechende Freiheit
der Verteidigung gegen diese Anschuldigungen zu ge-
währen.

Aargau. Religionsunterricht in der Schule. In seiner
Sitzung vom 8. Februar setzte der Grosse Rat die Beratung
des neuen Schulgesetzes fort. Von hoher religiöser und
kirchenpolitischer Bedeutung war die Beratung des § 23
des Entwurfes. Er lautet in seiner ursprünglichen Fassung:

„Vom Fach der Religionslehre findet auf Begehren
des Inhabers der elterlichen Gewalt Befreiung durch die
Schulpflege statt.

Den Kirchgemeinden und Religionsgenossenschaften
sind zur Erteilung von konfessionellem Religionsunterricht
innerhalb der ordentlichen Schulzeit an geeigneten Tagen
und-Tagesstunden 2 Stunden Zeit pro Woche und Schul-
abteilung einzuräumen und geeignete Lokale.unentgeltlich

I zur Verfügung zu stellen."
Mit dem „Fach der Religionslehre" ist der konfessions-

lose Religionsunterricht gemeint, der somit nach dem Ent-
wurf als ordentliches, vom Staate bezahltes Lehrfach in
den aargauischen Schulen fortvegetieren sollte. Der Ar-
tikel entfesselte einen bewegten Widerstreit der Meinungen.
Die Freisinnigen standen natürlich für ihr Schosskind, den
konfessionslosen Religionsunterricht, ein. Sie fanden Un-
terstützung bei den Bauernparteilern, die damit wieder
zeigten, dass sie bloss ein verbauerter Freisinn sind. Aber
selbst aus den freisinnigen Reihen erhob sich vereinzelt ge-

gen das Phantom eines interkonfessionellen Religionsunter-
richtes die Stimme der Vernunft. Bemerkenswert war das
Votum des israelitischen Freisinnigen Dr. Bollag, der den
konfessionslosen Religionsunterricht schlechterdings als

„eine Illusion" bezeichnete. In Wirklichkeit wähle und be-
zahle der Staat konfessionelle Religionslehrer. Man könne
doch von diesen Herren nicht verlangen, dass sie ihre
Ueberzeugung auszögen, wenn sie in die Schule träten.
„Das wäre gerade so, wie wenn wir von einem Rabbinei
verlangen wollten, er müsse in der Schule das neue Testa-
ment lehren." Nationalrat Schmie! (soz.) vertrat ebenfalls
die Ansicht, es gebe keinen Religionsunterricht, der nicht
konfessionell sei. Er beantragte, den Abs. 1 des Artikels
durch die Bestimmung zu ersetzen: „Die Erteilung des

Religionsunterrichtes ist Sache der Konfessionen." Dieser
Antrag wurde vom Führer der kathol. Rechten Dr. Nietli-,
spach unterstützt. In der Abstimmung wurde er mit 84

(Katholiken, Sozialisten und vereinzelte Liberale) gegen 50
Stimmen angenommen. In seiner jetzigen Gestalt ist der
Artikel eine Bestätigung und Bekräftigung des Abkommens
der kath.-kcns. Volkspartei mit dem Regierungsrate vom
Jahre 1919. Er besagt im Wesentlichen, dass der Religions-
Unterricht Sache der Konfessionen ist, dass aber der Staat
die nötigen Schullckale und die Zeit für den Religions-
Unterricht einzuräumen hat. — Sollte auch das neue Schul-
gesetz, das schon jetzt grossen Widerständen begegnet, in
der Volksabstimmung verworfen werden, so zeigt doch
die Verhandlung im Aargauer Grossen Rat, dass der „kon-
fessicnslose Religionsunterricht" im Kulturkanton ausge-
spielt hat.
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Ob diese Einsicht nun auch in Zürich allmählich
aufdämmern wird, wo die vernünftigen Vorschläge Regie-

rungsrat Moussons noch immer von liberaler und sozia-
listischer Seite fast allgemein abgelehnt werden? — Auch
im Kanton Glarus wird neuerdings die Frage des

Religionsunterrichtes diskutiert.

Luzern. Kulturkampf im Stadtrat. In der Sitzung des

Luzerner Grossen Stadtrates vom 8. Februar sollte der

Verkauf einer kleinen Parzelle des aufgelassenen sog. alten
Friedhofs an das katholische Töchterinstitut St. Agnes ge-
nehmigt werden. Dieser Antrag des Engern Stadtrates
fand bei der freisinnigen Stadtratsfraktion lebhaften Wider-
stand. Alle möglichen Scheingründe wurden dagegen vor-
gebracht. Der Pferdefuss zeigte sich aber, als einer der

freisinnigen Sprecher mit der Bemerkung herausplatzte:
gegen den Uebergang öffentlichen Eigentums „an die
tote Hand" sei Verwahrung einzulegen. Die „tote
Hand" ist in diesem Fall eine blühende Erziehungsanstalt
mit 120 Zöglingen, der durch den freisinnigen Gewaltakt
nun jede Möglichkeit der Ausdehnung benommen wird.

Erinnerungsfeier an Alois Gügler. Die von der Theo-
logischen Fakultät und vom Priesterseminar veranstaltete
Feier zum 100. Todestag Alois Güglers (s. letzte Nr.) nahm
einen erhebenden Verlauf. Unter den erschienenen Gästen
befanden sich u. a. der Diözesanbischof Dr. Josephus
Ambühl mit seinem Kanzler Domdekan Mgr. Buholzer,
Propst Dr. Segesser, Regierungsrat Dr. Sigrist, Prof. Dr.
Beck, die Pfarrer der Stadt. Die beiden Referate von Prof.
Can. Schnyder und von Prof. Mgr. Meyenberg bereiteten
der Versammlung eine Weihestunde und brachten die über-
ragende kirchenpolitische und religiös-wissenschaftliche
Bedeutung Güglers für Luzern und die katholische Schweiz
zu überzeugendem Ausdruck. Die Feier war umrahmt
durch den Vortrag des vom Dichterexegeten Prof. Dr. Her-

zog verfassten Prologs und von musikalischen Produktio-
nen der Studenten. Wir werden in der „Kirchenztg." die

Vorträge publizieren.
Eine neue Pfarrei Bramboden. Durch Dekret des

Grossen Rates vom 30. November 1926 wurde eine neue

Kirchgemeinde Bramboden organisiert. Nachdem das

Dekret auf 1. Januar 1927 in Kraft getreten ist, hat der

hochwürdigste Bischof mit Dekret vom 15. Januar die

neue Pfarrei Bramboden errichtet, die dortige An-
tcniuskirche zur Pfarrkirche erhoben und den bisherigen
Pfarr-Rektor Robert Kneubühler zum ersten Pfar-

rer ernannt.
Schwyz. Das Priesterkapitel Schwyz wählte an Stelle

des verstorbenen Dekan Dr. A. Schmid einstimmig zum
Dekan: H.H. Franz Oder matt, Pfarrer von
Schwyz. V. v. E.

Briefkasten.
Das gehaltvolle Referat zur Gügler-Feier von

HHerrn Professor A. Meyenberg „Gügler als Exe-
g e t" wird in den nächsten Nummern der Kichenzeitung
erscheinen.

Hill

3©?- Alle in der „Kirchen-Zeitung" ausgeschriebenen
oder rezensierten Bücher werden prompt geliefert von

RÄBER & CIE., LUZERN.
III

Wir machen auf die in der „Schweiz. Kirchenzeitung'

regelmässig inserierenden Firmen aufmerksam.

Tarif pr. einspaltige Nonpareille Zeile oder deren Raum
Ganzjährige Inserate: ,12 Cts. I Vierteljähr. Inserate': 19 Cts
Halb* „ : 14 „ | Einzelne „ : 24 Cts*

* Beziehungsweise 13, 2ß und 52 mal innert Jahresfrist.
Inserate

Tarif für Reklamen: Fr. 1.50 pro Zeile
Bei bedeutenden Aufträgen Rabatt.

i>zs6mten-2lmza/zrae spätestens Dienstag worsens.

Harmon und Blank
Kirchliche Kunst-Werkstätten

Wil (Kt. St. Gallen)
empfehlen sich zur Ausführung kunstge-
werblicher Arbeiten. — Altäre, Kanzeln, Statuen
Kreuzweg-Stationen, Chor- und Beichtstühle
Kominunionbänke, Altarkreuze. Primizkrpuze
Betstühle etc. — Religiösen Gral schmuck,
Renovation und Restauration von Altären,
Statuen und Gemälden. — Einbau diebes-
sicherer Eisentabernakel. — Uebernahme
gnnzer Kirchen-Innenausstattungen u. Reno-
vationen. Höchste Auszeichnung. — Beste Re-
ferenzen Ausführung der Arbeiten in unserer
eigenen Werkstätten.

Wachsbleiche und Wachskerzenfabrik

PI. Herzog Snrsee
offeriert als Spezialität:

Kirüienteerzeif litli. 55o/o Wachs

Ferner:Osterkerzen,Kommunikantenkerzen,Christ-
baumk., Stearink., nicht tropfendes Aaziindwachs,

Weihrauch la, Rauchfasskohlen etc.

Ferner: Elekt. ,,Pyrigon"-Apparat zum Anzünden der
Rauchfasskohlen, Temperieren von Wasser und Wein;

Voltspannung angeben und Länge des Kabels.

G.Ulrich
Buch- und Devotionalien-

Versand P106On

OlfenKlosterplatz — Telephon 7.39

Kommissionsweise Belieferung von
Pfarrmissionen.

Rosenkränze, Gebetbuchbild-
chen, Kommunionbi!der,Ker-
zen, Gebetbücher, Theresen-
u. andere Schriften, Kruzifixe etc

Messwein
sowie reingekaltene

Tisch- u. Flaschenweine
Spezialität:

Br»ank©s?wrein
empfehlen

Gfibr. X. 5 E, GLOGGNER, Luzern

Weinhandlung, Franziskanerplatz 4,

Messwein
Fuchs-Weiss & Co., Zug

beeidigt.

Eine Person in den 50er
Jahren, die längere Zeit in Pfarr-
hof tätig gewesen, wünscht wie-
der eine solche Stelle.

Auskunft unter B. J. 115
durch die Expedition.

gesetzten Alters, in sämtlichen Haus-
arbeiten bewandert, wünscht Stelle
in Pfarrhaus, zu 2-3 Hochw. geist-
liehen Herren. Mittelschweiz bevor-
ziigt. Eintritt nach Uebereinkunft.

Adresse bei der Expedition des
Blattes unter J. O. 116.

Messweine
sowie

fiscli- lind Spezialitäten
in Tirolerweinen empfehlen

P.&J.GÄCHTER
Weinhandlung z. Felsenburg

Ältstätten, Rheintal
Beeidigte Messweinlieferanten.

Telefon Nr, 62. Telenramm-ASresse Felsenbur
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Soeben neu erschienen Soeben neu erschienen

JLelffacfen fär
IT/rc/f/icIres £/rerecAf

Nach dem Codex juris canonici

von Prof. Dr. M. Ruoss
Orossoktav, steif brosch. Fr. 4.80

II

yon cZer Efte im 3.%esie/nen imtf vom Ver/ö/iif/s. - Das E/iever-
sprec/iei? //://nY7//D///.Q. - Die E/ieftiifcZerifisse im aZ/seme/nen. - Die
frenneneZeii E/jeAincZern/sse p/;z/?cAy/z/otzc/z//«j - ^oi? cfer E/»etfispe«s.

Der Verfasser hat mit diesem Werk den
Theologie-Studierenden einen Wegweiser
geschaffen, der sie leichter und sicherer
zur Kenntnis des neuen kirchlichen Ge-
setzbuches gelangen lässt. Ebenso ist den-
jenigen Geistlichen, welche sich in der
Seelsorge betätigen, ein Hilfsmittel in die
Hand gegeben, womit sie sich in allfälligen

praktischen Eherechtsfällen leicht und
schnell orientieren können.

Ays/yZ/yvz S/r? so/orZ ôêz //zm" Z?zzc/z/za/zz//zzzzg z/zzv/z/ te'/zz

Ifer/asr OZfo i¥a/terü.fi., O/fei»

Messwein
sowie in- und ausländische

Tisch- u. Flaschenweine
empfehlen in anerkannt guter Qual.

Gebrüder Nauer
Weinhandlung

Bremgarten

NeftMi u. Platten

in Glas und 'Metall,

Purifikationsgefässe
Hostiendosen

Weihwasserbecken

Weihwasserkessel
finden Sie in grosser Aus-
wähl preiswert bei

Kirchenartikel u. Devotionalien

I, §1. leofaar.

Auch Schwerhörige können die

Predigten
klar und deutlich vernehmen,
wenn Sie in Ihrer Kirche eine

Vielhörer-Anlage
der Deutschen Akustik-Gesellschaft
einbauen Iahen. Kopfhöreranschlüfie
(kein Lautsprecher) für alle Grade der

Schwerhörigkeit individuell regulier-
bar. Keine Nebengeräusche. Sinn-
reiche unauffällige Konstruktion.
Hohe Anerkennungen. Referenzen.

E. Höllenstein, Holwiesensir. 18, Zürich

Gebetbücher sind zu beziehen durch
Häher & Cie., Luzeni.

Das meistbenutzte
Erstkommunik antenbuch

F. X. FECHT

Der Weisse Sonntag
Neu bearbeitet von Viktor Keller.
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(djnitt 3.40 9Jit., Beber ©olbidjnitt G.50 99ÎE.

Sie beiben Süusgaben tonnen beim gemeinfamen ©ottes>
bienjte oljne Störung nebenetnanbcr periuenbet toerben.

SBei S3e)tellung möge bie gemünfdjte Süusgafie, ber ©inbanb
unb Spreis genau angegeben werben.

33er bejtc SSetneis für bie SBeliebtfieit bes „gedjt" ifi (eine
Verbreitung itt metjr als eineinfjalb Millionen ©rem=
plaren. CDs gibt iaijadjlidj lein bejieres Hilfsmittel
3ur Vorbereitung ber .ftinbet auf bie erfte fil. 5\om=
mimion als beu „gedjt".

BUCHHANDLUNG
LUDWIG AUER / BASEL 5.



64

Kurer, Schaedler & Cie.
in WI L Kanton St. Gallen

Kunstgewerbliche Anstalt.
Paramente, Vereinsfahnen,
kirchl. Gefässe und Geräte,
Kirchenteppiche, Statuen,
Kreuzwege, Gemälde,
REPARATUREN

Offerten und Ansichts-Sendungen auf Wunsch zu Diensten.

80,000 Kinder

Ein
tgrfdjmlt
fiir öir Iii.
JErfthotnniuiiinn

Birlr
örrlfortirr
rotïnfdmt

Jedem Kind
ein solches
Gebetbuch

in die Hand

bertiitien bas nach Trat u>te nach 3IIuftrattön
bem tirtblichen ©cijt iti glüctlicbftet UBeife
angepaßte SDÎe[î= unb ftommunionbiichlein

Bei Jesus
in der hl. Messe
®on 211 b c v t 23 i n î t e i n e r, Sßriefter,
SDlit 48 SBilbern non Ttjitipp Schumacher,
23 erlag 23ud)hanb[ung Su bin ig 2tuer
23äbagpgiiche Stillung Gajfianeum, filiale
Salel 5. Rationiert 1.25 St., Seinœanb SRot-

(djnitt 2 gr., Seinroanb ©olbfchmtt 2.60 gr.

Seelsorger
sprechen selbst aus:
Sieles ftinbergebettmd) iit porsiiglicb, über=
trifft bie in unferer Siö^efe uiel gebrauchten
oon hei weitem. geh habe mit meinem
DMcbbarn bariiber gefprodjen. ©r ijt bet>

jelbeit 2lnfid)t.

Mechanische Schreinerei u. Bildhauer-Werkstätte

Herrn. Gauhl-Renygli, Luzern
Telephon 1816 Baselstrasse 42 a Telephon 1816
P.Solz. SPEZI ALITATEN:
Portale / Bestuhlung / Chor- u. Beichtstühle / Chor-
Abschlüsse / Stationen / Kunstschreinerei für Kanzeln.

Schweiz. Priesterverein und
Priester- Krankenkasse „Providentia"

llllllllllll|llllllillllll!llllllllll!ll::i:!lll|||||||||||i|lllllllll!j|illll|||Ii:ll!lllllllllIIIINIIIIIIIIII!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllli)tllllll i i t .IUI im i m

Einladung zur
Ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 22. Februar 1927, im Kasino
(Rorschacherstr. 50) in ST. GALLEN

Krankenkasse: vorm. 10 Uhr, Priesterverein : nachm. 2 Uhr.

Zahlreichen Besuch erwartet: DER VORSTAND.

SCathol. SCiiaSsen-Pesssionat

Villa Si. Jean"
Fribourg

(Section française du Collège cantonal St, Michel)
Anfängerkurse zur Erlernung der franz. Sprache
Prachtvolle Lage. — Oeräumige Spiel- und Sportplätze.

DIE DIREKTION.

Fraefel & Ca.
St. Gallen
Gegründet 1883

$
Paramente und Fahnen

Spitzen — Teppiche — Statuen u. s. w.

Kirchl. Gefässe und Geräte
Kunstgerechte Reparaturen

neue Sfycrcpcnbücfycv!|
1 Das Leisen der Iii. Ttieresm vom Kinde Jesu j

3 Had) 6ett Dofumentett 6es Kännels in Stfienr bearbeitet

5 Don ©eneralr>ifar'lïïfgr. £at>eille. preisgefrönt non 6er /

U fraitjöftfdjen 2tfaöemie. Deuifd) non Prof. Dr. tDeif. J

6 8". 5f2 Seiten mit. einem Itunftblatt. Kartoniert j

| 2UÎ7, 550, in ©anjleinen NHL 4.50 i

c5eftütjt auf bie heften Quellen, cor allem auf bie „cSefdpdjte
Sf einer Seele", batitt auf bie Bften ber fanonifchert projeffe, auf un» /

2 peröffeutlichte Briefe, auf Berichte pott Bugert-- unb ©hrenjeugen, I

jjy faßt ber Derfaffer bas eirtfaclre unb bod; fo retd;e Sehen Œljerefias, j

3 btefe „ßeiltgemmniatur", rote ber ©eilige Dater es nannte, nor /

n uns erftefjen. ' l

® «s i|t et ma s cmöeres als ifjrc SeUntbiogvaplpe ;

3 Port betrachtet fie fiel; felbft, „im Spiegel ber Befcheiberthetf", hier /

2 roirb ihr Sehen unb ihre Sctjre pott einem erfahrenen (Theologen I

Ä beurteilt unb gcroürbigt.

I " * '

1 Theresien-Gebetbucfs |

S (Êrœâgungert unb ©ebete ju (Ebren 6er 1)1. tEtjerefia nom J

3 Kin6e 3efu, mit fünf autlfentifdicit BiI6ern 6es 1

Karmels non £i|teur in Dierfarben6rucf.
^ Don P. 21Iberid) ©crarbs O. Cist. ©ebetbudiformat. '

S 250 Seiten. 3" ©anleinen mit Notfdinitt NITt. 2.50
BUe Derebrer ber Ijl. Cherefta roerbert mit ^reuben non bem

3 (Erfctieinen biefes neuen ©ebetbudies Kenntnis nehmen, roeil es fie
2 in ben ©eift ber lieben bjetligen einfuhrt nrtb ihnen ©ebete bar-- '

$ bietet, mit beneit fie ber Derehrnng ber Efeiligett Busbrutf geben
3 formen. — Pie fünf beigegebenen Dterfarbettbrncfc beleben bas

^ frhmu.cFe Büchlein, beffett Prucf, papier unb (Einbaub als tnuftcr» '

gültig bejeiebuet roerben tniiffert. j

Durd} alle Bud^aitölungeu bcjietjbav. |

I Verlag der Schulbrüder : Kirnacli-Villingon, Baden

Kollegium
Marien Hilf Scliwifs
SzwrAZ/za/zsAz// ßh?r /zor/z twzröh/gsAvz ß/sc/zo/b
uo/z C/z«r, S/. Gö/A« ««rf ZJas^/. Pi602Lz

Siebenklassiges Gymnasium (Zwei Jahre Philosophie) — Sechs-
klassige technische Schule (Obere Realschule) — Vierklassige
Handelsschule. Nach Ostern Erötfnung einer zweiklassigen
Sekundärschule und eines Vorkurses fiir Schüler, welche dann
im Oktober die erste Klasse obengenannter drei Abteilungen be-
suchen wollen. — Anmeldungen nimmt entgegen das Rektorat.

Illiterate haben guten Erfolg
in der

„ #f/'rc/ie{ize/fung "


	

